
Stadtrat 

 

 
Protokollauszug vom                                                      22.09.2021 
 

 

Departement Bau / Tiefbauamt:  

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 11526, Unterer Deutweg, Waldheim bis Mattenbach 

(Mehrkosten) 

IDG-Status: öffentlich 

SR.21.727-1 

 

 

Der Stadtrat hat beschlossen: 

 

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 11526 Unterer Deutweg, Waldheim bis 

Mattenbach im Betrag von 457 796.66 Franken (Mehrkosten 7 796.66 Franken) wird genehmigt. 

 

2. Die Mehrkosten von 7 796.66 Franken werden gestützt auf § 103 Abs. 1 des Gemeindegeset-

zes als gebunden erklärt und zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Pro-

jekt-Nr. 11526, freigegeben. 

 

3. Das Departement Bau, Tiefbauamt, wird beauftragt, die Kosten mit dem Kanton Zürich abzu-

rechnen. 

 

4. Mitteilung an: Departement Bau, Tiefbauamt, Controlling und Finanzen; Finanzamt, Investiti-

onsstelle; Finanzkontrolle. 

 

 

 Vor dem Stadtrat 

 Der Stadtschreiber: 

 

  

 A. Simon 
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Begründung: 
 
1. Kreditbewilligung / Gebundenerklärung und Ausgabenfreigabe 
Das Parlament hat mit Beschluss vom 11.12.2017 für die Sanierung des Unteren Deutwegs, 

Waldheim bis Mattenbach einen Kredit von 20 000.00 Franken zulasten der Investitionsrechnung 

des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 11526, bewilligt (konstitutiver Budgetbeschluss). Der 

Stadtingenieur hat den Kredit mit Verfügung vom 09.03.2018, freigegeben (Beilage). 

 

Das Parlament hat mit Beschluss vom 11.12.2017 für die Sanierung des Unteren Deutwegs, 

Waldheim bis Mattenbach einen Kredit von 230 000.00 Franken zulasten der Investitionsrech-

nung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 11526, bewilligt (konstitutiver Budgetbeschluss). 

Der Stadtrat hat den Kredit mit Beschluss vom 12.09.2018 freigegeben (Beilage). 

 

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 12.09.2018 die Ausgaben für die Sanierung des Unteren 

Deutwegs, Waldheim bis Mattenbach im Betrag von 200 000.00 Franken als gebunden erklärt 

und zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 11526, freigege-

ben (Beilage). 

 

2. Projektbeschrieb 
Mit dem Projekt konnten folgende Massnahmen durchgeführt werden: 

- Rückbau alte Buswendeschleife innerhalb Bauparzelle 

- Durchgehendes Trottoir auf der Westseite 

- Neue Baumreihe zwischen Zeughausstrasse und Mattenbach 

- Anpassung Knoten Zeughausstrasse/Unterer Deutweg 

 

Projektteam: 

Projektleitung Bauherr: Departement Bau 

 Tiefbauamt / Abteilung Projekte 

 Rolf Schüpbach 

 

Projektierung und Bauleitung: F. Preisig AG 

 Obere Kirchgasse 2 

 8400 Winterthur 

 

Bauunternehmung: Implenia Schweiz AG 

 Binzmühlestrasse 11 

 8050 Zürich 
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Projekt- und Bauablauf: 

2018 Projektgenehmigung durch den Stadtrat 

2018 Durchführung der Bauarbeiten 

(Baubeginn Oktober 2018) 

2019 Durchführung der Bauarbeiten und Deckbelagseinbau 

(Bauende Juli 2019) 

2020 Bauabnahme am 13.07.2020 

 

3. Bauherreneigenleistungen 
Die Bauherreneigenleistungen wurden mit total 30 000.00 Franken berechnet und dem Projekt 

belastet. 

 

4. Projektabrechnung 
4.1. Übersicht 

Projekt Nr. 11526 Kredit Ausgaben 

Projektierungskredit  20 000.00  

Ausführungskredit  430 000.00  

Total Kredit 450 000.00  

Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung  457 796.66 

Mehrkosten  7 796.66 
 

 Plan Einnahmen (bisher) 

Beiträge an den Bau und Unterhalt von über-
kommunalen Strassen, Konto 631900, 671005  

-450 000.00 -450 000.00 

Total Beiträge und Rückerstattungen -450 000.00 -450 000.00 
Abweichung  0.00 

 

4.2. Abweichungsbegründung 
Die Kostenüberschreitung ist sehr gering und liegt in der Ungenauigkeit des Kostenvoranschlags 

(+/- 10 %), welcher der Ausgabefreigabe zugrunde lag. 

 

4.3. Bewilligung der Mehrkosten 
Die Mehrkosten erfüllen gemäss Abweichungsbegründung die Voraussetzungen von § 103 Abs. 

1 des Gemeindegesetzes, weshalb sie nachträglich als gebunden zu erklären und zulasten der 

Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 11526, freizugeben sind. 
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5. Einnahmen 
Mit Regierungsratsbeschluss 1037 vom 07.11.2018 wurde die Anrechenbarkeit an die Bau- und 

Unterhaltspauschale zugesichert. Nach Abnahme dieser Bauabrechnung durch den Stadtrat wird 

das Tiefbauamt dem Kanton Zürich die Schlussabrechnung einreichen. 

 

6. Rechtsgrundlage 
Gestützt auf Art. 65 der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur wer-

den die Abrechnungen von Verpflichtungskrediten und Gebundenerklärungen der Investitions-

rechnung vom Stadtrat abgenommen. 

 

7. Kommunikation 
Es ist keine Medienmitteilung vorgesehen. 

 

 

Beilagen: 
1. Projektübersicht CS2 

2. Kreditübersicht BIS 

3. Verfügung Stadtingenieur vom 09.03.2018 

4. Beschluss Stadtrat vom 12.09.2018 

5. Beschluss Regierungsrat vom 07.11.2018 


